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 Veröffentlicht am 20.09.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §1 Abs3;

EStG 1988 §98 Z2;

Rechtssatz

Die Vermutung spricht für die Verwertung selbstständiger Arbeit im Inland, wenn nur von der inländischen

Muttergesellschaft Entgelte an den Steuerp7ichtigen geleistet werden. Es ist jedoch nach dem Tatbestand des § 98 Z 2

zweiter Teilstrich EStG 1988 erforderlich, dass der Erfolg der im Ausland ausgeübten Arbeit der inländischen

Volkswirtschaft unmittelbar zu dienen bestimmt gewesen ist (Hinweis E 20.10.1982, 81/13/0083).
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